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Vorlagenummer: 0041/2025 
Vorlageart:  Beschlussvorlage 
Status:   öffentlich 
 
Annahme einer Spende aus einem Nachlass zugunsten des 
Männerasyls der Stadt Hagen 
Datum:  09.01.2025 
Freigabe durch: Erik O. Schulz 
Federführung: FB56 - Integration, Zuwanderung und Wohnraumsicherung 
Beteiligt: FB20 - Finanzen und Controlling 

VB2 Vorstandsbereich für Finanzen, Controlling und interne Dienste 
  
Beratungsfolge 
 
Gremium Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Haupt- und Finanzausschuss  
(Entscheidung) 06.02.2025 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Spende aus einem Nachlass in der Höhe von 30.000 € zugunsten des Hagener 
Männerasyls wird dankend angenommen. 
 
Sachverhalt 
Das Männerasyl der Stadt Hagen wurde mit Nachlass eines der Stadtverwaltung namentlich 
bekannten in 2024 verstorbenen ehemaligen Mitarbeiters bedacht. Lt. Testament soll eine 
Spende zugunsten des Männerasyls in Höhe von 30.000 € ausgezahlt werden. 
Die Verwendung der Mittel wurden testamentarisch festgelegt. 
  
 
Auswirkungen 
Inklusion von Menschen mit Behinderung 
Belange von Menschen mit Behinderung 
x sind betroffen (hierzu ist eine kurze Erläuterung abzugeben) 
  
Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung 
x keine Auswirkungen (o) 
  
 Finanzielle Auswirkungen 
x Es entstehen folgende Auswirkungen: 
  
1. Auswirkungen auf den Haushalt 
  
Kurzbeschreibung: 
(Bitte eintragen) 
Spende aus einem Nachlass zugunsten des Männerasyls 
  
1.1 Konsumtive Maßnahme in Euro 
Teilplan: 0513 Bezeichnung: Leistungen Asylbewerber 
Auftrag: 1051302 Bezeichnung: Leistungen Obdachlose/Schuldnerberatung 
Kostenstelle:   Bezeichnung:   
Kostenart:  414800 Bezeichnung: Zuschüsse von übrigen Bereichen 
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  543140 Bezeichnung: Erwerb geringw. Verm.gegenstände 
 
  Kostenart 2024 2025 2026 2027 2028 
Ertrag (-) 414800   30.000       
Aufwand (+) 543140   30.000       
Eigenanteil     0       
Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Erträge und Aufwendungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben (netto). 
  
 2. Steuerliche Auswirkungen 
 
x Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen. 
  
Bemerkungen: 
(Bitte eintragen) 
Vermächtnisse unterliegen grundsätzlich der Erbschaftsteuer. Erbschafts- bzw. schenkungssteuerfrei 
bleiben u.a. Zuwendungen zu gemeinnützigen Zwecken. Zu den gemeinnützigen Zwecken gehört u. a. 
die Unterbringung von Menschen in Not. 
   
3. Rechtscharakter 
x Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges 
  
 
Anlage/n 
Keine 
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